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STRAFPROZESSVOLLMACHT 

 

wird in der Bußgeldsache / Strafsache / Privatklagesache / Nebenklagesache 

 

   

 

 

wegen     

 

 

Vollmacht als Verteidiger/Vertreter gem. §§ 137, 302, 374 StPO für alle Instanzen - 

auch für das Vorverfahren - erteilt. Der Verteidiger ist gem. § 350 Abs. 1 StPO vom 

Hauptverhandlungstermin zu benachrichtigen. 

 

Die Vollmacht erstreckt sich insbesondere auf folgende Befugnis-

se: 

1. Verteidigung und Vertretung in Bußgeldsachen und Strafsa-

chen in allen Instanzen (auch als Nebenkläger) auch für den 

Fall der Abwesenheit, Vertretung gem. § 411 II StPO mit aus-

drücklicher Ermächtigung gem. §§ 233 I, 234 StPO. 

2. Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf andere. 

3. Rechtsmittel einzulegen und zurückzunehmen sowie auf solche 

zu verzichten, Zustellungen aller Art, namentlich auch solche 

von Urteilen und Beschlüssen, mit rechtlicher Wirkung in Emp-

fang zu nehmen. 

4. zur Empfangnahme von Geld und Urkunden, insbesondere des 

Streitgegenstandes, von Kautionen, Entschädigungen und von 

der Justizkasse oder anderen Stellen zu erstattenden Kosten 

und notwendigen Auslagen. 

5. Strafanträge zu stellen und zurückzunehmen sowie die Zustim-

mung gem.        §§ 153 u. 153 a StPO zu erteilen. 

6. Anträge auf Wiedereinsetzung, Haftentlassung, Strafausset-

zung, Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, Wie-

deraufnahme des Verfahrens und Kostenfestsetzung zu stellen. 

7. Nebenklage zu erheben. 

 
Die Kommunikation mit unserer Kanzlei kann auch per E-Mail erfolgen. Es wird darauf hingewiesen, dass E-Mails Viren 

enthalten können, dass andere Internet-Teilnehmer unschwer von dem Inhalt der E-Mails Kenntnis nehmen können 

und dass nicht sichergestellt ist, dass E-Mails tatsächlich von dem Absender stammen, der angegeben ist. Der E-Mail-

Verkehr zwischen unseren E-Mail-Clients und dem E-Mail-Server unseres Providers wird mit dem Protokoll „Transport 

Layer Security TLS) verschlüsselt. Wir bieten Ihnen jedoch auch die Möglichkeit, sofern gewünscht, die Korrespon-

denz mit uns zusätzlich durch ein eigens für Sie eingerichtetes Passwort abzusichern (Inhaltsverschlüsselung). Sollte 

Ihr E-Mail-Provider die Inhalte der E-Mail zu Werbezwecken verwenden, ist unsere E-Mail-Kommunikation zwangs-

weise inhaltlich zu verschlüsseln. In diesem Fall bitten wir, uns hierauf hinzuweisen, um entsprechende Vorkehrun-

gen zu treffen.  

 

 

_____________, den _________________ ____________________________ 

 (Unterschrift)   
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